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1.	 Herr Schill, die Treibhausgasminderungsquote 

(THG-Quote) ist ein Klimaschutzinstrument, das Mine-

ralölunternehmen verpflichtet, ihre CO
2
-Emissionen im 

Verkehrssektor zu reduzieren. Wenn man jetzt für seinen 

E-Lkw Wasserstoff tankt oder die Batterie auflädt, hat 

man im Vergleich zum Diesel Emissionen eingespart und 

kann sich eine entsprechende THG-Prämie auszahlen 

lassen. Ist das zu stark vereinfacht oder im Prinzip rich-

tig? Das ist im Prinzip richtig, aber ein bisschen verkürzt. 

Erstens sind es nicht genau die Emissionen der Kraftstof-

fe, die hier gemindert werden müssen, sondern es sind 

Emissionsminderungen gegenüber einem rechnerischen 

Referenzwert. Es müssen auch nicht die Emissionen selbst 

gemindert werden, sondern es können über verschiedene 

Erfüllungsoptionen die Emissionen auch kompensiert wer-

den. Zweitens wird die THG-Prämie nicht einfach ausbezahlt, 

sondern da entwickelt sich ein Marktpreis. Wer also solche 

Minderungsleistungen erbringt, kann sie an den sogenann-

ten Quotenverpflichteten, also das Mineralölunternehmen, 

zum Marktpreis verkaufen.

2.	 Es gibt bei E-Lkw verschiedene Antriebstechnologien, 

zum Beispiel Batteriefahrzeuge oder mit Wasserstoff be-

triebene Brennstoffzellen-Lkw. Profitieren alle Antriebs-

technologien gleichermaßen von der THG-Quote? Nein, 

das ist nicht der Fall. Es gibt in der aktuellen Systematik 

mehrere Verzerrungen, die dazu führen, dass die tatsäch-

lichen Treibhausgasminderungen, die mit batterieelektri-

schen Lkw verbunden sind, unterschätzt werden und dass 

Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge im Vergleich dazu zu 

gut abschneiden.

3.	 Wo liegen die Gründe dafür? Erstens wird bei der 

THG-Quote die Fahrleistung der batterieelektrischen Lkw 

unterschätzt. Es gibt einen pauschalisierten Schätzwert, 

der hier deutlich niedriger liegt als die tatsächlich erwartete 

Fahrleistung. Somit werden auch weniger THG-Quoten 

generiert. Zweitens wird der Strommix als zu schmutzig 

angenommen. Der Strommix wird ja immer sauberer, je 

mehr Windkraft und Solarenergie ausgebaut wird. Für 

das Jahr 2025 wird aber ein Strommix angenommen, der 

dem System von vor zwei Jahren entspricht. Das heißt, die 

Emissionen dieses Antriebsstroms werden in der Quote als 

zu schmutzig gerechnet. Der dritte und wichtigste Faktor 

ist, dass die Energieeffizienzvorteile von batterieelektri-

schen Lkw nicht richtig abgebildet sind. Batterieelektrische 

Fahrzeuge sind sehr energieeffizient, verbrauchen also nur 

relativ wenig Strom. Dementsprechend generieren sie in 

der energiebasierten Logik der THG-Quote auch nur eine 

vergleichsweise geringe Emissionsminderung. Auch wenn 

dahinter eine Fahrleistung steht, die gleich groß sein kann, 

wie die eines Brennstoffzellen-Lkw, der dafür aber mehr 

Wasserstoff braucht und deswegen rechnerisch eine größe-

re THG-Minderungsleistung erzeugt.

4.	 Welche Auswirkungen hat diese Anreizverzerrung auf 

die CO
2
-Reduktionsziele im Straßengüterverkehr? 

Diese Verzerrung kann die Anreize für die Technologiewahl 

zwischen Wasserstoff-Brennstoffzelle oder batterieelektri-

schem Fahrzeug deutlich beeinflussen. Wir sehen hier die 

Gefahr, dass die eigentlich überlegene Technologie, nämlich 

der batterieelektrische Antrieb, benachteiligt wird und der 

aus Systemsicht weniger vorteilhafte Antrieb, die Wasser-

stoff-Brennstoffzelle, übermäßig gefördert wird.

5.	 Müsste die THG-Quote reformiert werden? Ja, unbedingt. 

Die ersten beiden Punkte, die unterschätzte Fahrleistung 

und der Strommix, ließen sich relativ schnell reformieren. 

Da könnte das Umweltbundesamt einfach andere Werte 

ansetzen. Der dritte Punkt, die systematisch unterschätzten 

Energieeffizienzvorteile von batterieelektrischen Lkw, wür-

den eine größere Reform erfordern, weil die Berechnungs-

systematik der Quote geändert werden müsste.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.
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